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STADT FORCHTENBERG
STADTTEIL WOHLMUTHAUSEN

BETREFF BEBAUUNGSPLAN „SOLARPARK WOHLMUTHAUSEN“

Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit vom 04.04.2025 – 09.05.2025

Eingegangene Stellungnahmen der Behörden
Nr. Behörde Stellung-

nahme v.
Stellungnahme Behandlungsvorschlag

1. Landratsamt Hohenlohekreis
Umwelt- und Baurechtsamt

03.06.2025 1. Baurecht
In Ziffer 6.1 der Begründung wird dargestellt, dass das Plangebiet überwiegend als Sondergebiet
für PVA festgesetzt werden soll. Wir empfehlen, den Begriff „überwiegend“ zu streichen.

Der Anregung wird gefolgt.
Die Begründung wird redaktionell korrigiert.

2. Bodenschutz
Wir weisen darauf hin, dass für die Erstellung des in der planungsrechtlichen Festsetzung unter
der Ziffer 3 der Hinweise des textlichen Teils genannten Bodenschutzkonzeptes das beigefügte
Dokument „Standard-BSK für FFPV-Anlagen“ des Regierungspräsidiums Stuttgart zu beachten ist.
Fachtechnischer Standard für die Bewertung des Bodens ist aktuell die Arbeitshilfe Heft 24 der
LUBW (Stand 2024) „Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“, die
zusätzlich zu der Unterlagen genannten Arbeitshilfe von 2010 anzuwenden wäre.
Wir empfehlen, die Ziffer 3.2.4 Umweltbericht dahingehend zu überarbeiten.

Der Anregung wird gefolgt.
Der bereits bestehende Hinweis zum Bodenschutz wird entsprechend der
Anregung ergänzt.

Abwägungsvorschlag Büro Steinbach:
Die genannte Arbeitshilfe wurde zur Bewertung der Böden herangezogen.
Ein Hinweis auf Verwendung der Arbeitshilfe wird im Umweltbericht er-
gänzt.

3. Naturschutz
Laut Ziffer 4.1 der planungsrechtlichen Festsetzungen im textlichen Teil sind die mit Solarmodulen
überbaubaren Flächen nach Errichtung der Anlage mit Saatgut gesicherter Herkünfte als Glattha-
ferwiese (Fettwiese/ Frischwiese) einzusäen. Da jedoch laut Ziffer 8.2 des Umweltberichts auf den
Flächen eine Magerwiese mittlerer Standorte entwickelt werden soll, empfehlen wir entsprechen-
des Saatgut für Magerwiesen zu verwenden.

Abwägungsvorschlag Büro Steinbach:
Die vorgeschlagene Saatgutmischung für Frischwiese/Fettwiese enthält
Arten einer typischen Glatthaferwiese. Bei entsprechender extensiver
Wiesenpflege kann sich artenreiches Grünland entwickeln, das dem Bio-
toptyp Magerwiese mittlerer Standorte entspricht.

Sollten im Hinblick auf den südlich angrenzenden Wald im Hinblick auf die derzeitige Nähe der
PVA (Zaun, Module) Nutzungsregelungen privatrechtlicher Art erfolgen, weisen wir vorsorglich da-
rauf hin, dass diese Fläche als gesetzlich geschütztes Biotop gilt (Feldgehölz) und deshalb alle
Maßnahmen, die nicht einer ordnungsgemäßen forstlichen Nutzung entsprechen, verboten sind.

Abwägungsvorschlag Büro Steinbach:
Wird zur Kenntnis genommen.

4. Immissionsschutz
Es sind bereits Ausführungen zu den Licht- und Blendwirkungen in der Begründung unter Ziffer 7.5
enthalten. Diese müssen allerdings noch präzisiert werden. Insbesondere sollte die Beurteilungs-
grundlage (LAI-Hinweise vom 13.09.2012 mit Anhang 2 vom 03.11.2015) benannt und auf diese
abgestellt werden.

Der Anregung wird gefolgt.
Die Begründung wird entsprechend der Anregung präzisiert.
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Im Umweltbericht wird in der Tabelle auf S. 4 und auf S. 16 unter Ziffer 3.2.1 ausgeführt, dass nicht
mit Blendwirkungen zu rechnen ist, da die Anlage in einem abgelegenen Seitental mit großer Ent-
fernung zu Siedlungen errichtet wird.
In der Begründung wird allerdings als nächstgelegenen Bebauung das Gartenhausgebiet der Ge-
meinde Zweiflingen erwähnt. Hier ist gemäß FNP eine Sonderbaufläche ausgewiesen, einen Be-
bauungsplan gibt es nicht. Es gehört nicht zu den im Umweltbericht erwähnten Siedlungen. Aus
diesem Grund empfehlen wir die Abgleichung der Beurteilung der Blendwirkungen in der Begrün-
dung und im Umweltbericht und die Einbeziehung des Wochenendhausgebietes, wenn es sich um
bauplanungsrechtlich gesicherte Immissionsorte handelt.

Abwägungsvorschlag Büro Steinbach:
Das Wochenendhausgebiet wird in die Betrachtungen zur Blendwirkung
mit einbezogen. Für die am Südhang gelegenen Häuser kann eine Blend-
wirkung grundsätzlich ausgeschlossen werden. Die Grundstücke im östli-
chen Teil des Wochenendhausgebiets liegen tiefer oder etwa auf gleicher
Höhe wie die geplante Solaranlage. Da reflektierte Sonnenstrahlen nach
oben abgelenkt werden, kann auch für diese Gebäude aufgrund der Ent-
fernung von ca. 100 m eine Blendwirkung ausgeschlossen werden.

5. Landwirtschaftsamt
Einfriedungen sollen gemäß Ziffer 3.1 der planungsrechtlichen Festsetzungen im textlichen Teil
außerhalb der Baugrenze zugelassen werden. Da die Plangrenze oft bis knapp unmittelbar an die
Wegfläche angrenzt, sollte in Ziffer 2 der örtlichen Bauvorschriften im textlichen Teil geregelt wer-
den, dass eine Errichtung nicht auf der Plangrenze erfolgen darf, um den oft überbreiten landwirt-
schaftlichen Verkehr im Bereich der Wege oder die angrenzende Nutzung nicht zu beeinträchtigen.

Der Anregung wird gefolgt.
Ein Mindestabstand von 1,5 m zu Wirtschaftswegen wird in die örtlichen
Bauvorschriften aufgenommen.

6. Straßenverkehrsamt
Ein beschränkt-öffentlicher Weg in Form eines Feldweges (Wirtschaftsweg) dient der Bewirtschaf-
tung der landwirtschaftlichen Grundstücke entlang des Weges. Wir weisen darauf hin, dass anfal-
lende Fahrten im Zusammenhang mit dem Solarpark nicht darunter fallen und demnach nur mit
einer entsprechenden Ausnahmegenehmigung möglich sind.

Wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Vorhabenplanung be-
achtet.

7. Forstamt
Vom Forstamt ist aktuell keine Äußerung möglich. Sollte hier ein zusätzlicher über die unten ange-
führte Aussage hinausgehender Belang gemacht werden, reichen wir Ihnen diesen gerne nach,
was vermutlich Anfang Juli erfolgen könnte.

Wird zur Kenntnis genommen.

Entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze grenzt derzeit Wald im Abstand von weniger als 30m
an. Sollte ein 30 m Abstand zum Wald nicht möglich sein, könnte für die Einfriedung und die So-
laranlage, die näher als 30 m an den Wald herangebaut werden, eine Haftungsverzichtserklärung
als privatrechtlicher Vertrag spätere Schadensersatzansprüche verhindern. Durch die direkte Nähe
zum Wald entstehen dem Waldbesitzer erhöhte Kosten für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung
des Waldes, auch über diese Kosten könnte eine privatrechtliche Regelung angestrebt werden.

Der Hinweis zum Waldabstand und zur Haftungsverzichtserklärung wird
zur Kenntnis genommen.
Ein Waldabstand ist bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht zwingend
einzuhalten. In diesem Fall fällt das Gelände topographisch stark Rich-
tung Süden und Westen ab. Die bestehenden Bäume stehen daher nicht
auf einer Höhe mit der geplanten Photovoltaikanlage. Dadurch vermindert
sich die Gefahr von Astabbruch-, Sturmwurf- und Brandgefahr.
Eine Haftungsverzichtserklärung kann erst nachgelagert zum Bebau-
ungsplanverfahren erfolgen.

8. Weitere beteiligte Stellen
Ferner wurden am Verfahren das Straßenbauamt, das Vermessungsamt, das Kommunalamt, das
Amt für Mobilität, das Flurneuordnungsamt, das Abfallrecht und die Bereiche Abwasserbeseitigung,
Grundwasserschutz Oberflächengewässer und Hochwasserschutz. Diese Belange sind nicht be-
troffen oder bereits hinreichend berücksichtigt.

Wird zur Kenntnis genommen.
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2. Regionalverband Heilbronn-
Franken

06:05:2025 Die Planung liegt im Regionalen Grünzug nach Plansatz 3.1.1. Regionale Grünzüge sind von Sied-
lungstätigkeit und anderen funktionswidrigen Nutzungen freizuhalten.
In Regionalen Grünzügen kann derzeit nach der rechtskräftigen 20. Änderung des Regionalplans
eine ausnahmsweise Zulassung von regionalbedeutsamen Photovoltaikanlagen bis zu einer Größe
von 10 ha erfolgen, wenn keine wesentlichen Beeinträchtigungen für die Funktionen des Regiona-
len Grünzugs zu erwarten sind und sie einen räumlichen Zusammenhang zu einer Vorprägung
durch Siedlung oder Infrastruktur aufweisen.
Die Funktionen des Regionalen Grünzugs werden nicht wesentlich beeinträchtigt. Wir begrüßen
zudem die Direktversorgung des örtlichen Betriebs. Unter diesen Voraussetzungen erscheint es
uns vertretbar, die geringfügige Anbindung an das Wochenendhausgebiet im Südwesten als Lage
an einer Siedlung oder Infrastruktureinrichtung zu bewerten. Im Ergebnis der Prüfung ist die Pla-
nung mit den Zielen der Raumordnung vereinbar.

Wird zur Kenntnis genommen.

Wir bitten um Beteiligung im weiteren Verlauf dieses Verfahrens. Wir bitten nach Abschluss des
Verfahrens zudem um Mitteilung der Rechtsverbindlichkeit der Planung unter Benennung der Plan-
bezeichnung, des Datums und Übersendung einer Planzeichnung, gerne auch in digitaler Form.
Die Übersendung einer rechtskräftigen Ausfertigung ist nicht erforderlich.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.

3. RP Stuttgart, Ref. 21 (Raum-
ordnung, Baurecht, Denkmal-
schutz)

07.05.2025 I. Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz
(1) Der Einsatz erneuerbarer Energien ist aus Klimaschutzgesichtspunkten von hoher Bedeutung.
Auch geringe Beiträge sind nach § 3 Absatz 1 Satz 2 KlimaG BW wichtig.
Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass der Beitrag einzelner Maßnahmen zum Klimaschutzziel
verhältnismäßig klein sein kann. Die Klimaschutzziele können nur erreicht werden, wenn der Kli-
maschutz auf allen Ebenen engagiert vorangetrieben und konkrete Maßnahmen umgesetzt werden
(vgl. dazu auch Beschluss des BVerfG vom 24. März 2021, Az. 1 BvR 2656/18 u.a.).

Die Hinweise zur Energiewende werden zur Kenntnis genommen.

(2) Nach § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch sollen die Bauleitpläne insbesondere dazu beitragen, den
Klimaschutz und die Klimaanpassung zu fördern. Nach § 1a Absatz 5 Baugesetzbuch soll bei der
Aufstellung der Bauleitpläne den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die
dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel
dienen, Rechnung getragen werden.
(3) Nach § 10 Absatz 1 KlimaG BW müssen die Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg
bis zum Jahr 2030 um mindestens 65 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 reduziert werden.
Bis zum Jahr 2040 wird über eine schrittweise Minderung Netto-Treibhausgasneutralität („Kli-
maneutralität“) angestrebt.
(4) Die besondere Bedeutung erneuerbarer Energien ist in § 2 des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG) verankert. Auch gemäß § 22 Nummer 2 KlimaG BW kommt den erneuerbaren Energien
sowie dem Verteilnetzausbau besondere Bedeutung zu. Die Errichtung und der Betrieb von Anla-
gen zur Erzeugung von Strom oder Wärme aus erneuerbaren Energien und der dazugehörigen
Nebenanlagen sowie die Errichtung, der Betrieb und die Änderung der Stromverteilnetze und der
für deren Betrieb notwendigen Anlagen (soweit dies für die Errichtung und den Betrieb der Erzeu-
geranlagen und den Ausbau der Elektromobilität erforderlich ist) liegen im überragenden
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öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Durch diese gesetzliche Festlegung
werden diese Maßnahmen in der Abwägung mit anderen Schutzgütern entsprechend ihrer Bedeu-
tung für die öffentliche Sicherheit und bei der Verwirklichung des Landesklimaschutzziels höher
gewichtet und ihnen wird in der Regel ein Vorrang eingeräumt, wobei die Umstände des Einzelfalls
in den Abwägungs- und Ermessensentscheidungen zu berücksichtigen sind.
Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 4 KlimaG BW sollen insbesondere bei energiebedingten Treibhaus-
gasemissionen das Vermeiden und Verringern der Emissionen in erster Linie durch Einsparung
sowie effiziente Bereitstellung, Umwandlung, Nutzung und Speicherung von Energie sowie durch
den Ausbau und die Nutzung erneuerbarer Energien erreicht werden. Diese Maßnahmen haben
besondere Bedeutung, auch wenn es sich im Einzelfall um geringe Beiträge zur Treibhausminde-
rung handelt (siehe § 3 Absatz 1 Satz 2 KlimaG). Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass ca.
90 Prozent der Treibhausgasemissionen energiebedingt sind.
(5) Um die Klimaschutzziele nach § 10 Absatz 1 KlimaG BW zu erreichen, kommt es entsprechend
des Zielszenarios aus dem Forschungsvorhaben „Sektorziele 2030 und Klimaneutrales Baden-
Württemberg 2040“ 1 wesentlich darauf an, sowohl den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren
als auch den Ausbau der erneuerbaren Energien in allen Bereichen deutlich voranzutreiben.
Bei der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien bedarf es einer Erhöhung des Anteils an der
Bruttostromerzeugung von 35,9 Prozent im Jahr 20222 (erste Abschätzung) auf 82 Prozent im Jahr
2030 (das entspricht mehr als einer Verdopplung innerhalb von weniger als zehn Jahren) und auf
98  rozent im Jahr 2040. Bezogen auf die Potenziale in Baden-Württemberg kommt dabei dem
Ausbau der Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen neben dem Ausbau der Windkraft eine
Schlüsselrolle zu.
Der Anteil an der Bruttostromerzeugung soll entsprechend des Zielszenarios bis zum Jahr 2030
auf 41 Prozent anwachsen. Die installierte Erzeugungsleistung aus Photovoltaik wird im genannten
Energieszenario für das Jahr 2030 in einer Größenordnung von über 24.000 MW veranschlagt. Im
Jahr 2022 betrug die installierte Erzeugungsleistung aus Photovoltaik in Baden-Württemberg
8.314 MW.
Legt man bei der Frage des Ausbaubedarfs für die Stromerzeugung durch Photovoltaik das
Zielszenario zugrunde, so ist in den nächsten Jahren eine deutliche Steigerung der Zubauraten
von Nöten. Im Zielszenario wird im Zeitraum von 2022 bis 2025 ein mittlerer jährlicher Bruttozubau
von 1150 MW angenommen, zwischen 2026 und 2030 von jährlich 2530 MW sowie im Zeitraum
von 2031 bis 2040 von 2750 MW pro Jahr.
Der größere Anteil soll dabei durch Photovoltaikanlagen an Gebäuden erzeugt werden.
Die Bedeutung von Freiflächenanlagen nimmt jedoch im Zeitablauf stetig zu. Das EEG sieht als
Standorte für Solarparks im Wesentlichen Konversionsflächen und Seitenrandstreifen entlang von
Autobahnen und Schienenwegen vor. Mit der Freiflächenöffnungsverordnung (FFÖ-VO) hat Ba-
den-Württemberg von der Länderöffnungsklausel auf Grundlage des EEG Gebrauch gemacht und
Flächen für jährlich maximal 500 MW PV-Freiflächenanlagen auf Acker- und Grünland in benach-
teiligten Gebieten geöffnet.
In § 21 KlimaG BW wurde zudem ein Landesflächenziel für Freiflächen-Photovoltaik von mindes-
tens 0,2 Prozent festgelegt. Somit sollen unter Ausnutzung der sehr guten solaren Einstrahlungs-
werte in Baden-Württemberg große Freiflächenanlagen im innerdeutschen Wettbewerb
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wettbewerbsfähig gemacht werden und damit zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen.
Gleichzeitig soll eine übermäßige Beanspruchung von landwirtschaftlich oder natur-schutzfachlich
wertvollen Flächen verhindert werden.
(6) Die photovoltaische Stromerzeugung erfolgt sehr emissionsarm. Unter Berücksichtigung des
gesamten Lebenszyklus (Errichtung, Betrieb, Abbau) führt die Photovoltaiknutzung zu einer Treib-
hausgasminderung in einer Größenordnung von rund 682 g CO2-Äquivalent je erzeugter Kilowatt-
stunde Strom
Die Lücke zwischen der voraussichtlich in Zukunft benötigten Strommenge und der mit der heute
installierten Leistung von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien erzielbaren
Strommenge ist so groß, dass jede neue Anlage benötigt wird, um diese Lücke zu verkleinern. Dies
gilt gerade auch mit Blick auf die Zubauentwicklung der vergangenen Jahre. Zusätzlich kommt es
zum Erreichen der Klimaschutzziele auf internationaler und nationaler Ebene sowie auf Landes-
ebene außerdem auch darauf an, die Treibhausgasemissionen so früh wie möglich zu vermindern,
da die kumulierte Menge der klimawirksamen Emissionen entscheidend für die Erderwärmung ist
(siehe dazu Beschluss des BVerfG vom 24. März 2021, Az. 1 BvR 2656/18 u.a.).
(7) Mit der Planung des Sondergebiets Photovoltaik mit einer Gesamtfläche von 4,19 ha soll die
planungsrechtliche Grundlage für die spätere Errichtung einer Freiflächenphotovoltaik-Anlage ge-
schaffen werden. Hierdurch wird ein wirksamer Beitrag zum Klimaschutz geleistet, sodass das Vor-
haben aus Sicht der StEWK zu begrüßen ist.

Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.

II. Abteilung 2 – Wirtschaft und Infrastruktur
Raumordnung
Alle Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Ziele der
Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwägung unterliegen, zu beachten
(§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG und § 4 Abs. 1 ROG). Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raum-
ordnung sind im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 4 Abs. 1
ROG).
Das Plangebiet liegt in einem Regionale Grünzug nach Plansatz 3.1.1 Regionalplan Heilbronn-
Franken 2020. Absatz 1 und Absatz 2 legen dazu fest:
„Zur Erhaltung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen und zur Gliederung der Siedlungsstruk-
tur werden insbesondere im Bereich der Entwicklungsachsen, der stärker verdichteten Räume und
in Gebieten mit starken Nutzungskonflikten Regionale Grünzüge als Teile eines leistungsfähigen
regionalen Freiraumverbundes als Vorranggebiet festgelegt und in der Raumnutzungskarte im
Maßstab 1 : 50:000 dargestellt.
Grünzäsuren ergänzen diesen Freiraumverbund in den siedlungsnahen Freiräumen vor allem im
Bereich der Entwicklungsachsen.
Die Regionalen Grünzüge sind von Siedlungstätigkeit und anderen funktionswidrigen Nutzungen
freizuhalten. Innerhalb der Regionalen Grünzüge sind die Landnutzungen auf eine Erhaltung und
Entwicklung der Ausgleichsfunktionen und der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes auszurich-
ten.“

Die Hinweise zur Raumordnung werden zur Kenntnis genommen.
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Aufgrund der am 20.10.2023 beschlossenen und am 19.07.2024 in Kraft getretenen 20. Änderung
des Regionalplans und vor dem Hintergrund unserer Einschätzung in der Stellungnahme zur 5. Än-
derung der 7. Fortschreibung des Flächennutzungsplans zu der korrespondierenden Fläche ist
eine Ausnahme annehmbar: Die hier vorliegende Freiflächenphotovoltaikanlage bemisst eine Flä-
chengröße von unter 10 ha und bewegt sich damit im Rahmen der vorhergesehenen Ausnahme.
Weiter befindet sich das Plangebiet in räumlichen Nähe zu einer Gartenhaussiedlung und liegt
damit im Umfeld einer baulichen Vorprägung. Auch ist eine Beeinträchtigung der in PS 3.1.1 Abs. 2
Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 genannten Funktionen nicht zu erwarten. In der Gesamt-
schau aller Aspekte sehen wir keinen Zielverstoß mit PS 3.1.1 (Z) Regionalplan.
Abschließend weisen wir aufgrund der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen auf § 1a
Abs. 2 BauGB hin.
Insgesamt bestehen aus raumordnerischer Sicht somit keine Bedenken gegenüber der Planung. Wird zur Kenntnis genommen.
III. Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege
Aus denkmalfachlicher Sicht bestehen zu der Planung in vorliegender Form keine Bedenken. Ar-
chäologische Kulturdenkmale sind entweder nicht betroffen oder wegen der Geringfügigkeit der zu
erwartenden Bodeneingriffe nicht gefährdet.

Wird zur Kenntnis genommen.

Seitens der Archäologischen Denkmalpflege bitten wir um Berücksichtigung der Regelungen der
§§ 20 und 27 DSchG:
Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Ge-
meinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen,
etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis
zum Ablauf des vierten
Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden gem.
§ 27 DSchG als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation archäolo-
gischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende
Baufirmen sollten hierüber schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.
Wir bitten diesen Hinweis in die Planunterlagen, sofern nicht bereits enthalten, zu übernehmen.
Seitens der Bau- und Kunstdenkmalpflege bestehen nach aktuellem Sachstand keine Anregungen
oder Bedenken.

Der Hinweis zu Bodenfunden wird zur Kenntnis genommen.
Im textlichen Teil des Bebauungsplans befindet sich bereits ein Hinweis
zu Bodenfunden mit Verweisen auf § 20 und § 27 DSchG.

Um die Betroffenheit der Denkmalpflege schnellstmöglich prüfen zu können, bitten wir zukünftig
(neben der Bereitstellung als pdf-Datei) um die Zusendung des Planungsgebietes als Vektordaten
im Shape-Format (.shp, .shx, .dbf, .prj).
Wir würden Sie diesbezüglich um eine Bereitstellung der Shapes im Koordinatenreferenzsystem
EPSG:25832 UTM 32N bitten sowie um möglichst korrekte Geometrien (keine Selbstüberschnei-
dungen oder Überlappungen) im Geometrietyp Polygon oder Multipolygon.

Wird zur Kenntnis genommen.
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IV. Hinweis:
Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur Koordination
in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt (abrufbar unter
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/).
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß §  26 Abs. 3 LplG gebeten, dem Regie-
rungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planunterlagen in digitalisierter
Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zu senden. Die Stadtkreise und
großen Kreisstädte werden gebeten, auch den Bekanntmachungsnachweis digital vorzulegen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.

Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden (StEWK@rps.bwl.de). Wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren beachtet.

4. RP Freiburg, Abt. 9
Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe u. Bergbau

05:05:2025 1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen
1.1 Geologie
Im Plangebiet liegt eine Überdeckung aus der quartären Lockergesteinseinheit "Holozäne Ab-
schwemmmassen" vor. Darüber hinaus sind die Festgesteinseinheiten "Erfurt-Formation (Letten-
keuper)" und "Meißner-Formation" im Untergrund zu erwarten.
Die lokalen geologischen Verhältnisse können der digitalen Geologischen Karte von Baden-Würt-
temberg 1: 50 000 (GeoLa) im LGRB-Kartenviewer entnommen werden. Nähere Informationen zu
den lithostratigraphischen Einheiten bieten die geowissenschaftlichen Informationsportale LGRB-
wissen und LithoLex.

Der Hinweis zur Geologie wird zur Kenntnis genommen.

1.2 Geochemie
Die geogenen Grundgehalte in den petrogeochemischen Einheiten von Baden-Württemberg sind
im LGRB-Kartenviewer abrufbar. Nähere Informationen zu den geogenen Grundgehalten sind im
geowissenschaftlichen Informationsportal LGRBwissen beschrieben.

Der Hinweis zur Geochemie wird zur Kenntnis genommen.

1.3 Bodenkunde
Die bodenkundlichen Verhältnisse sowie Bewertungen der natürlichen Bodenfunktionen nach § 2
Abs. 2 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) können in Form der Bodenkundlichen Karte
1 : 50.000 (GeoLa BK50) eingesehen werden. Des Weiteren sollte vorrangig die Bodenfunktions-
bewertung auf Grundlage der Bodenschätzungsdaten verwendet werden,da diese im Vergleich zur
BK50 lokale Bodeneigenschaften abbilden. Sollte für das Plange-biet keine Bodenfunktionsbewer-
tung nach digitaler Bodenschätzung vorliegen, ist die Bodenfunktionsbewertung nach ALK und ALB
heranzuziehen.
Generell ist bei Planungsvorhaben entsprechend § 2 Abs. 1 Landes-Bodenschutz- und Altlasten-
gesetz (LBodSchAG) auf den sparsamen und schonenden Umgang mit Boden zu achten.

Der Hinweis zur Bodenkunde wird zur Kenntnis genommen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
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Zusätzlich der Hinweis, dass nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBod-
SchAG) bei geplanten Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht baulich veränderte oder unbebaute
Flächen von mehr als 0,5 Hektar einwirken werden, ein Bodenschutzkonzept zur Gewährleistung
des sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs mit dem Boden im Rahmen der wei-
teren Vorhabensplanung bzw. -durchführung zu erstellen ist. Eine Erstellung des Bodenschutzkon-
zepts nach DIN 19639 wird dringend empfohlen.
Wir empfehlen insbesondere das Kapitel 5 und 6 der Arbeitshilfe der Bund/Länder-Arbeitsgemein-
schaft Bodenschutz (LABO) zu Freiflächenphotovoltaikanlagen (FFA) beim Erstellen des Boden-
schutzkonzeptes zu berücksichtigen. Neben der Beschreibung der Bodenschutzmaßnahmen für
die Planfläche raten wir die notwendigen Kabelverlegungen, die öfters auch außerhalb der Be-
triebsfläche stattfinden, bereits im Bodenschutzkonzept mit zu berücksichtigen.
Sollten bei dem vorliegenden Bauvorhaben mehr als 500 m³ Bodenüberschussmassen entstehen,
so ist bei dem nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) geforderten Abfall-
verwertungskonzept auf eine höchstmögliche Verwertung nach § 3 Abs. 2 LKreiWiG zu achten, um
so die Bodenfunktionen im größtmöglichen Umfang zu erhalten.
Mit der zuständigen Unteren Bodenschutzbehörde sollte abgestimmt werden, welche konkreten
bodenschutzfachlichen Vorgaben umzusetzen sind.

Der Hinweis zum Bodenschutzkonzept und wird zur Kenntnis genommen
und ist im Rahmen der Vorhabenplanung zu beachten.

2. Angewandte Geologie
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange keine
fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das
Plangebiet ein hydrogeologisches bzw. geotechnisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten oder
ein hydrogeologischer bzw. geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen
im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros.

Der Hinweis zur Geologie wird zur Kenntnis genommen.

2.1 Ingenieurgeologie
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird die Übernahme der folgenden geo-
technischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen:
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wieder-
befeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.
Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind nicht aus-
zuschließen.
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten (z.B.
zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungs-
horizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen verkarstungsbedingter Fehl-
stellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) werden objektbezogene, dem Bauvorhaben
angemessene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates
Ingenieurbüro empfohlen.

Der Anregung wird gefolgt.
Der bereits im textlichen Teil des Bebauungsplans enthaltene Hinweis zu
Baugrunduntersuchungen wird entsprechend der Anregung ergänzt.

2.2 Hydrogeologie
Die hydrogeologischen Untergrundverhältnisse können u. a. dem Hydrogeologischen Kartenwerk
des LGRB (1: 50 000) (LGRB-Kartenviewer) und LGRBwissen entnommen werden.
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch das LGRB statt.

Der Hinweis zur Hydrogeologie wird zur Kenntnis genommen.
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2.3 Geothermie
Informationen zu den oberflächennahen geothermischen Untergrundverhältnissen sind im Informa-
tionssystem „Oberflächennahe Geothermie für Baden-Württemberg“ (ISONG) hinterlegt. ISONG
liefert erste Informationen (Möglichkeiten und Einschränkungen) zur geothermischen Nutzung des
Untergrundes mit Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren.
Bitte nehmen Sie vor Verwendung des Informationssystems die Erläuterungen zur Kenntnis.

Der Hinweis zur Geothermie wird zur Kenntnis genommen.

2.4 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe)
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Be-
denken vorzubringen.

Wird zur Kenntnis genommen.

3. Landesbergdirektion
3.1 Bergbau
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das
Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. Stollen, Bun-
ker, unterirdische Keller) betroffen.

Wird zur Kenntnis genommen.

Allgemeine Hinweise
Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologie-Daten nach Geologiedatengesetz (Geo-
lDG)
Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen Daten besteht nach den Bestim-
mungen des Geologiedatengesetzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht gegenüber dem LGRB.
Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzeigeportal zur Verfügung.

Wird zur Kenntnis genommen.

Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet
Informationen zu den Untergrundverhältnissen sowie weitere raumbezogene Informationen
können fachübergreifend und maßstabsabhängig der LGRBhomepage entnommen werden.
Bitte nutzen Sie hierzu auch den LGRB-Kartenviewer sowie LGRBwissen.
Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Kataster.
Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt für Planungsträger.

Wird zur Kenntnis genommen.

5. RP Stuttgart,
Landesamt für Denkmalpflege

- es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen.

6. Bundesamt für Infrastruktur,
Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr

03.04.2025 Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungsbelange nicht
beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens der Bundeswehr als Träger
öffentlicher Belange keine Einwände.

Wird zur Kenntnis genommen.
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7. Vermögen und Bau Baden-
Württemberg

25.04.2025 Das Land Baden-Württemberg (Liegenschaftsverwaltung), vertreten durch den Landesbetrieb Ver-
mögen und Bau Baden-Württemberg Amt Heilbronn, erhebt keine Einwendungen gegen das o. g.
Verfahren.
Landeseigene Grundstücke der Liegenschaftsverwaltung, sowie Interessen und Planungen sind
nicht betroffen.

Wird zur Kenntnis genommen.

8. Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben - AöR -

- es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen.

9. Netze BW GmbH 17.04.2025 Der oben genannte Bebauungsplan wurde von uns eingesehen und hinsichtlich der Stromversor-
gung überprüft.
Im Planbereich betreibt oder errichtet die Netze BW GmbH, Region Baden-Franken keine Anlagen.
Unsere Belange werden von der Planung nicht berührt. Somit bestehen von unserer Seite keine
Bedenken.

Wird zur Kenntnis genommen.

Eine weitere Beteiligung am Verfahren ist nicht gewünscht. Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.

10. Deutsche Telekom Technik
GmbH

08.05.2025 Zum Bebauungsplanentwurf haben wir derzeit keine Einwände. Wird zur Kenntnis genommen.

Wir bitten jedoch bei der Umsetzung des Bauvorhabens nachfolgende Hinweise zu beachten:
Im o. a. Plangebiet befinden sich derzeit keine Telekommunikationslinien der Telekom (siehe bei-
gefügten Lageplan).
Bei der weiteren Planung ist zu beachten, dass die Telekom ggf. nicht verpflichtet ist, die Photo-
voltaikanlage an ihr öffentliches Telekommunikationsnetz anzuschließen.
Wir bitten Sie, die Ihnen überlassenen Planunterlagen nur für interne Zwecke zu benutzen und
nicht an Dritte weiterzugeben.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.

11. Vodafone BW GmbH - es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen.

12. ZV Bodensee-
Wasserversorgung

22.05.2025 Im Bereich dieser Maßnahme befinden sich weder vorhandene noch geplante Anlagen der BWV.
Es werden daher keine Bedenken erhoben.

Wird zur Kenntnis genommen.

13. NOW ZV Wasserversorgung
Nordostwürttemberg

04.04.2025 Wir bitten Sie die Unterlagen sorgfältig zu sichten und die Inhalte der Stellungnahme zwingend
einzuhalten.
Die genaue Lage der Leitungen entnehmen Sie bitte aus den beigefügten Unterlagen/Lageplänen.

Wird zur Kenntnis genommen und beachtet.
Die Bestandsleitung befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches in ei-
ner Entfernung von über 160 m. Eine Beeinträchtigung ist aufgrund der
Entfernung nicht zu erwarten.
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Zu beachten:
- Zum Schutz der Wasserversorgungsanlagen ist die Leitungsschutzanweisung der NOW zu be-

achten. Grundsätzlich gilt, dass der Schutzstreifenbereich (2 x 4 m; insg. 8 m) von jeglichen
Bebauungen freizuhalten ist. Innerhalb des Leitungsrechts sind Geländeveränderungen (Ge-
ländeabtrag, Aufschüttungen) nicht zulässig. Auch zeitlich begrenzte Lagerungen von Erd-,
Bau- oder sonstigem Material sind nicht erlaubt.

- Kreuzungen müssen rechtzeitig mit uns abgestimmt werden (Lage, Tiefe) und sind genehmi-
gungspflichtig. (Einzelfallprüfung)

- Die Kreuzung mit unseren Anlagen ist nach unseren Kreuzungsvorschriften auszuführen. Dabei
ist die Kreuzung möglichst rechtwinklig und in Anwesenheit eines NOW-Mitarbeiters auszufüh-
ren.

- Die Anwesenheit eines NOW-Mitarbeiters entbindet den Bauunternehmer nicht von seiner Ver-
antwortlichkeit für Beschädigungen an Versorgungsleitungen.

- Die Absteckung der NOW-Anlagen erfolgt vor Baubeginn durch einen NOW-Mitarbeiter.
- Die Verdichtung des Leitungsgrabens hat auf Grund der druckempfindlichen Wasserleitung rein

statisch, ohne Vibration zu erfolgen.
- Nach Abschluss der Baumaßnahme ist der aktuelle Bestand (Vermessungsdaten) im Kreu-

zungsbereich in Form von Lageplänen oder geeigneten digitalen Karten (z.B. dxf- Datei) der
NOW zu übergeben.

Aufgrund der Entfernung des Plangebiets von über 160 m zur Leitungs-
trasse wird der Bereich des Schutzstreifens nicht tangiert.

14. Industrie- und Handelskam-
mer Heilbronn-Franken

24.04.2025 Nach Prüfung dieser Unterlagen begrüßt es die IHK Heilbronn-Franken, wenn weitere Flächen für
erneuerbare Energien ausgewiesen werden.
Seitens der IHK bestehen keine Anregungen oder Bedenken an dem geplanten Vorhaben.

Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.

15. Handwerkskammer Heilbronn 10.04.2025 Gegen den im Betreff genannten Bebauungsplan werden von Seiten der Handwerkskammer keine
Bedenken erhoben.

Wird zur Kenntnis genommen.
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16. LNV Baden-Württemberg,
Hohenlohekreis

13.06.2025 wir danken für die Beteiligung am Verfahren und für die gewährte Fristverlängerung und nehmen
wie folgt Stellung:

1.Biotop-, Mähwiesenschutz, Waldabstand
-In unseren Stellungnahmen zur zugehörigen Flächennutzungsplanänderung haben wir darauf hin-
gewiesen, dass zumindest Teile der Wiese im Plangebiet die Voraussetzungen für eine faktische
(nicht amtlich erfasste) FFH-Mähwiese erfüllen könnten. Dies betrifft z.B. den Westteil der Wiese.
Wir erwarten weiterhin zu einem günstigen Zeitpunkt eine Überprüfung vor Ort auf einen möglichen
Schutzstatus und lehnen eine evtl. Überplanung einer faktischen Mähwiese ab.

Die dem Umweltbericht zugrundeliegende Nutzungs- und Strukturkartierung fand im Sommer 2023
(s.S.44) direkt nach einer Mahd statt (s. Abb.6, S.33).

In der Begründung (Zif.3.2, S.2) wird die Wiese im Plangebiet nicht erwähnt (noch ergänzen).

-Die beiden durch einen Weg vom Plangebiet getrennten geschützten waldartigen Biotope „Feld-
gehölz am Märzenklingenbächle östl. Orendellsall“ und „Feldgehölz nordwestlich Wohlmuthausen“
weisen einen dichten hohen Baumbestand auf (u.a.hochwüchsige Eschen und ausladende Stielei-
chen). Die Bäume ragen zusammen mit daran angrenzenden Bäumen teils schon in den Weg und
darüber hinaus.

In der Begründung (Zif.4.3,S.4) wird nur ein geschütztes Biotop erwähnt (noch ergänzen).

Schon wegen des Klimawandels mit erhöhter Astabbruch-, Sturmwurf- und Brandgefahr sehen wir
eine deutliche Rücknahme der Baugrenzen im Süden und Westen als notwendig an. Hinzu kom-
men Verschattungen.
Wegen der waldartigen Ausprägung sind auch Mindestabstände von 30 m angebracht.
In unseren Stellungnahmen zur zugehörigen Flächennutzungsplanfortschreibung haben wir den
Sachverhalt bereits angesprochen. Gemäß den Abwägungstabellen wird darüber im nachgeord-
neten Verfahren entschieden.

Im Grünland treten je nach Standortverhältnisse stellenweise Magerkeits-
zeiger verstärkt hervor. An anderer Stelle war die Wiese hingegen arten-
arm ausgeprägt. Daher erfolgt eine Bewertung als Fettwiese mittlerer
Standorte mit einem insgesamt durchschnittlichen Wert von 13 ÖP.
In der letzten Mähwiesenkartierung der LUBW, die im Untersuchungsge-
biet 2018 stattfand, wurde die Wiese nicht als geschütztes Biotop erfasst.

Die Bewertung der Wiese wurde mit den Erkenntnissen im Rahmen der
saP abgeglichen.

Der Anregung wird gefolgt. Die Begründung wird ergänzt.

Kenntnisnahme.

In der Begründung (Zif.4.3,S.4) werden die geschützten Biotope „Mäh-
wiese zw. Orendelsall und Schwarzenweiler“ und „Feldgehölz nordwestl.
Wohlmutshausen“ benannt.

Der Anregung wird nicht gefolgt.
Ein Waldabstand ist bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen nicht zwingend
einzuhalten. In diesem Fall fällt das Gelände topographisch stark Rich-
tung Süden und Westen ab. Die bestehenden Bäume stehen daher nicht
auf einer Höhe mit der geplanten Photovoltaikanlage. Dadurch vermindert
sich die Gefahr von Astabbruch-, Sturmwurf- und Brandgefahr. Zu einer
Verschattung kann es lediglich am südlichen und westlichen Rand des
Plangebiets kommen und das überwiegend nur im Winterhalbjahr. Inwie-
weit diese geringfügige Verschattung in Kauf genommen wird, obliegt
dem Vorhabenträger.
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2.Weiteres zur Planung
-Am nördlichen Rand des Plangebiets befinden sich ein freistehender prägender Feldahorn, ein
Lesesteinhaufen und eine Gehölzgruppe (überwiegend Kirschen) – s. auch S.12,13 SaP v. 2023.
Die landschaftlichen Elemente zur Strukturförderung über eine Pflanzbindung erhalten. Der Le-
sesteinhaufen könnte hierzu evtl. näher an den Weg verlagert werden.
Gemäß der letzten Abwägungstabelle zur zugehörigen Fortschreibung des FNP ist der Sachverhalt
ebenfalls Bestandteil des nachgeordneten Verfahrens.

Wir weisen darauf hin, dass am Standort des Feldahorns ein Brutplatz der Goldammer (Vorwarn-
listeart mit Bestandsrückgängen) erfasst wurde (Abb.34, S.22 SaP) und dass der Einzelbaum und
der Lesesteinhaufen im Umweltbericht (S.19) von hoher Bedeutung für den Arten- und Bio-
topschutz eingestuft wurden.

Die Gehölzgruppe im Plangebiet wird im Umweltbericht (S.17) dem Weg zugeordnet. Wir bitten um
Überprüfung.

An der Westgrenze des Plangebiets befindet sich ein einzelner Obstbaum. Hier ebenfalls klären,
ob der Obstbaum noch zum Weggrundstück gehört.

-Zu erhaltende bzw. angrenzende Bäume, Gehölze und Strukturen, einschließlich der FFH-Mäh-
wiese im Norden, vor den Bauarbeiten ausreichend schützen.

Im Umweltbericht (S.13) wird die Mähwiese im Norden irrtümlich als „Mähwiese am Hasensprung
N Ernsbach I“ bezeichnet (korrigieren).

Abwägungsvorschlag Büro Steinbach:
Der Anregung wird gefolgt.
Der Lesesteinhaufen wird in den Festsetzungen zum Erhalt festgesetzt.
Alternativ kann der Steinhaufen an eine andere besonnte Stelle im Plan-
gebiet versetzt werden.

Der Anregung wird gefolgt.
Der Feldahorn wird über eine Pflanzbindung gesichert.

Die Gehölzgruppe befindet sich auf dem Wegeflurstück bzw. auf der
Grundstücksgrenze. Eine Beeinträchtigung durch das Vorhaben entsteht
nicht, da mit der Einzäunung ohnehin ein Abstand zum Weg eingehalten
werden muss.
Der Obstbaum befindet sich auf dem Wegeflurstück außerhalb des Plan-
gebiets.

Ein entsprechender Hinweis wird in den textlichen Teil des Bebauungs-
plans aufgenommen.

Die Bezeichnung der Mähwiese wurde redaktionell angepasst.

3.Artenschutz
-Reptilien
In unserer Stellungnahme v. 29.2.24 zur zugehörigen FNP-Fortschreibung haben wir uns gewun-
dert, dass keinerlei Reptilien gefunden wurden und haben vorgebracht, dass hier nachgefasst wer-
den sollte. Insbesondere der Lesesteinhaufen im Nordwesten mit Umfeld erscheint für Reptilien
geeignet. Es sollte deshalb dort gezielt nacherhoben werden.

Es irritiert, dass in der SaP (6.2.1,S.28) als besonders günstiges Habitat u.a. die direkte Umgebung
der Feldscheune nordwestlich des Plangebiets mit dem vorhandenem Steinlager genannt wird. Im
Umfeld des Lesesteinhaufens ist jedoch keine Feldscheune vorhanden.

Außerdem verwundert Zif.III.6 der Hinweise zum Bebauungsplan, wonach ein Reptilienzaun auf-
gestellt werden soll. Aus welcher Richtung soll das Einwandern von Zauneidechsen verhindert
werden?

Abwägungsvorschlag Büro Steinbach:
Wird zur Kenntnis genommen.
Bei den 6 Begehungen zur Erfassung von möglichen Reptilienvorkom-
men wurden keine Individuen festgestellt.

Wird zur Kenntnis genommen.

Reptilienzaun nicht erforderlich
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Falter
An welchen Terminen wurde nach Raupen, Eiern des Großen Feuerfalters und des Nachtkerzen-
schwärmers gesucht? Bei der Suche sind für jede Art unterschiedliche Termine zu beachten.
Beim Nachtkerzenschwärmer können selbst Einzelpflanzen besiedelt sein und es ist zu berück-
sichtigen, dass sich die älteren Raupen tagsüber, besonders bei sonniger trockenwarmer Witte-
rung, versteckt am Boden aufhalten können.

Abwägungsvorschlag Büro Steinbach:
Wird zur Kenntnis genommen.
Die Begehungstermine können dem artenschutzrechtlichen Gutachten
entnommen werden.

4.Bilanzierung
Biotoptypen Bestand
-Noch klären, ob ein Teil der Wiese bereits eine Magerwiese darstellt (s. Zif.1) und ob die Gehölz-
gruppe im Norden und ein Obstbaum im Westen (s. Zif.2) noch zum Plangebiet gehören.

-Es wurde ein Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation bilanziert. Der Acker ist allerdings
aktuell ziemlich verkrautet. Daher den Bilanzwert erhöhen.

Biotoptypen Planung
-Es fehlt die künftige Versiegelung.

-Es wird eine Magerwiese bilanziert, obwohl gem. den Festsetzungen zum Bebauungsplan (I.4.1)
eine Fett-, Frischwiese eingesät werden soll. Die Bilanzierung daran anpassen.
Beim Acker ist außerdem der eutrophierte Standort mit zu berücksichtigen.

Boden
Die in Tabelle 3 (S.23 Umweltbericht) genannten Bodenarten sind gem. dem Bodenschutzheft 23
(von 2010) Bodenarten des Grünlands. Die Tabelle daher noch um die Bodenarten des Ackers
ergänzen.

Abwägungsvorschlag Büro Steinbach:

Wird zur Kenntnis genommen.
Aufgrund der schlechten Abgrenzbarkeit unterschiedlicher Ausprägungen
der Wiese im Gelände, fand eine durchschnittliche Bewertung der Wiese
mit der Normalausprägung einer Fettwiese mittlerer Standorte statt.
Der Acker war zum Zeitpunkt der Aufnahme als Acker mit fragmentari-
scher Ausprägung bewirtschaftet.

Die zulässige Versiegelung von 400 m² wird in der Bilanzierung berück-
sichtigt.
Das in der Pflanzenliste vorgeschlagene Saatgut für „Frischwiese/Fett-
wiese“ ist laut Hersteller für die Entwicklung einer artenreichen Mager-
wiese geeignet.
Laut Ökokontoverordnung ist der Minimalwert bei Entwicklung einer Ma-
gerwiese 12 ÖP.
Die Bodenarten wurden der Bodenschätzung (HOKis Hohenlohekreis)
entnommen.
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17. Bauernverband Schwäbisch-
Hall-Hohenlohe-Rems e.V.

28.04.2025 Zunächst stellen wir fest, dass das Plangebiet eine Flächengröße von ca. 4,19 ha umfasst, welche
derzeit ackerbaulich genutzt werden. Vorliegend handelt es sich um wertige Flächen der Vorrang-
flur I, welche den Landwirten zur Erzeugung von Nahrungsmitteln und zur Sicherung ihrer Existenz
dienen.
Da die Belastung landwirtschaftlicher Betriebe durch den Entzug von Produktionsflächen für jegli-
che Art der Bebauung bereits aktuell extrem hoch ist, haben wir zum aktuellen Stand der Planungen
erhebliche Bedenken.
So ist aus unserer Sicht auch der Hinweis auf Seite 6 der Begründung zum Bebauungsplan, dass
„aufgrund des überragenden öffentlichen Interesses zum Ausbau der erneuerbaren Energien im
Rahmen der Abwägung die Errichtung der Freiflächen-Photovoltaikanlage höher gewichtet wird als
der Erhalt der landwirtschaftlichen Fläche“ grob fahrlässig.
Die Gesellschaft wird abwägen müssen, ob die eigene Lebensmittelversorgung nicht doch höher-
wertiger ist als die Versorgung eines einzelnen Industriebetriebes mit Energie.
Die Frage nach schonenderen Alternativen sowie der Ausreizung aller auf dem Betriebsgelände
bestehenden Möglichkeiten zur Energiegewinnung (z.B. Dach-, Wandflächen oder die Überdach-
ung bereits bestehender und versiegelter Parkplätze) ist aus unserer Sicht wichtig und vorliegend
auch angebracht.
Insgesamt sehen wir im Bereich von Dach- und Konversionsflächen noch Verbesserungsmöglich-
keiten bzw. Nachholbedarf und regen aus diesem Grund auch an, dieses ungenutzte Potential
dringend in Planungen einzubeziehen, bevor großflächig in die Planung von Freiflächen-Photovol-
taikanlagen auf wertigen landwirtschaftlichen Flächen eingestiegen wird.
Um die Flächennutzung für die aktive Landwirtschaft sicherzustellen, ist uns wichtig, dass Freiflä-
chenanlagen vornehmlich zur Existenzsicherung aktiver landwirtschaftlicher Betriebe als Ergän-
zung des Betriebseinkommens geplant und umgesetzt werden.
Nur dann ist ein Rückbau auch unproblematisch möglich, wenn die wirtschaftliche oder politische
Lage dies erfordert.
Als Anhaltspunkt für eine positive Sicht des Berufsstandes wäre die „dienende Funktion“ im Sinne
des Baurechtes nach § 35 BauGB (analog Biogasanlagen) zu beachten. Wenn man diese zu-
grunde legen würde, wäre mindestens ein erwerbs- und gewinnfähiger landwirtschaftlicher Betrieb
als Grundlage erforderlich.

Die vorgebrachten Bedenken zur Inanspruchnahme landwirtschaftlich
wertvoller Flächen für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage
wurden sorgfältig geprüft und in die Abwägung eingestellt.
Es ist unbestritten, dass es sich bei der betroffenen Fläche um Ackerland
von hoher Qualität handelt (Vorrangflur I), das derzeit der Lebensmitteler-
zeugung dient. Gleichzeitig steht jedoch dem Flächenverlust ein überra-
gendes öffentliches Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energien ge-
genüber, wie es gesetzlich in § 2 EEG verankert ist. Der Klimaschutz, die
Reduktion von Treibhausgasemissionen und die Versorgungssicherheit
mit nachhaltiger Energie gelten dabei als zentrale staatliche Ziele.
Ein Rückgriff auf private Gebäude zur Errichtung von PV-Anlagen ist nicht
möglich, da diese nicht zur Verfügung stehen. Auch die Prüfung von Kon-
versionsflächen oder bereits versiegelten Flächen (z. B. Parkplätzen) im
näheren Umfeld hat keine geeignete Alternative ergeben.
Zudem wird durch die geplante Nutzung keine irreversible Umwandlung
vorgenommen: Die PV-Anlage ist dem Grundsatz nach rückbaubar und
ermöglicht perspektivisch die Wiedernutzung als landwirtschaftliche Flä-
che.
Die Zielsetzung, dass PV-Freiflächen vorrangig zur Einkommenssiche-
rung aktiver landwirtschaftlicher Betriebe beitragen sollen, ist grundsätz-
lich erstrebenswert. In diesem Fall wird die geplante Anlage durch einen
örtlichen Gewerbebetrieb errichtet, um seinen Betriebstandort mit Strom
zu versorgen. Soweit die Flächenpacht oder Beteiligung eines Landwirts
vorgesehen ist, kann dieser Ansatz gestärkt werden. Die dienende Funk-
tion nach § 35 BauGB ist jedoch bei privilegierten Vorhaben im Außenbe-
reich zu beachten, nicht aber zwingend für Vorhaben im Rahmen eines
Bebauungsplans.
Insgesamt überwiegt im Ergebnis das öffentliche Interesse am Ausbau
der erneuerbaren Energien im konkreten Fall gegenüber dem Erhalt der
landwirtschaftlichen Nutzung.

Abschließend bitten wir um weitere Verfahrensbeteiligung. Wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Verfahren beachtet.

18. Gemeinde Hardthausen 07.04.2025 Die Gemeinde Hardthausen bringt keine Anregungen oder Bedenken vor. Wird zur Kenntnis genommen.

19. Gemeinde Jagsthausen 04.04.2025 Die Gemeinde Jagsthausen hat zum „Solarpark Wohlmuthausen“ in Forchtenberg keine Bedenken
und Anregungen.

Wird zur Kenntnis genommen.

20. Stadt Neuenstein - es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen.
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21. Stadt Niedernhall 07.04.2025 Die Stadt Niedernhall hat keine Anmerkungen und Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen.

22. Stadt Öhringen - es liegt keine Stellungnahme vor - Wird zur Kenntnis genommen.

23. Gemeinde Weißbach 07.04.2025 Die Gemeinde Weißbach hat keine Anmerkungen und Bedenken. Wird zur Kenntnis genommen.

24. Gemeinde Zweiflingen 08.04.2025 Die Gemeinde Zweiflingen äußert keine Bedenken gegen die Planung. Wird zur Kenntnis genommen.
Wir bitten jedoch darum, dass Vorgaben zu Abständen zum nahegelegenen Wochenendhausge-
biet in Orendelsall eingehalten werden und Blendwirkungen vermieden werden.

Abwägungsvorschlag Büro Steinbach:
Das Wochenendhausgebiet wird in die Betrachtungen zur Blendwirkung
mit einbezogen. Für die am Südhang gelegenen Häuser kann eine Blend-
wirkung grundsätzlich ausgeschlossen werden. Die Grundstücke im östli-
chen Teil des Wochenendhausgebiets liegen tiefer oder etwa auf gleicher
Höhe wie die geplante Solaranlage. Da reflektierte Sonnenstrahlen nach
oben abgelenkt werden, kann auch für diese Gebäude aufgrund der Ent-
fernung von ca. 100 m eine Blendwirkung ausgeschlossen werden.

Während der Zeit der Offenlegung sind keine Anregungen der Bürger oder sonstiger Betroffener eingegangen oder wurden mündlich vorgetragen.


